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Vortrag an den Ministerrat 

Übereinkommen zur Änderung des Vertrags zur Einrichtung des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus und Übereinkommen zur Änderung 
des Übereinkommens über die Übertragung von Beiträgen auf den 
einheitlichen Abwicklungsfonds und über die gemeinsame Nutzung dieser 
Beiträge; Unterzeichnung 

Am 18. Dezember 2013 verständigten sich die Finanzministerinnen und Finanzminister der 
Euro-Gruppe und des ECOFIN-Rates im Zusammenhang mit den Verhandlungen zur 
Bankenunion darauf, dass für den Einheitlichen Abwicklungsfonds (Single Resolution 
Fund - SRF) bis Ende 2023 eine gemeinsame Letztsicherung („Common Backstop“) 
entwickelt werden soll. 

Der Euro-Gipfel vereinbarte bei seiner Tagung am 29. Juni 2018, dass die gemeinsame 
Letztsicherung für den SRF durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 
bereitgestellt und dieser durch eine Reform gestärkt werden soll. 

Am 4. Dezember 2018 hielt die Euro-Gruppe unter Einbindung der Nicht-Euro-Mitglied-
staaten die wesentlichen Eckpunkte der gemeinsamen Letztsicherung sowie einer Reform 
des ESM in einem Bericht an die Staats- und Regierungschefs fest. Alle Elemente des 
Berichts wurden bei der Tagung des Euro-Gipfels am 14. Dezember 2018 gebilligt, 
darunter: 

- die Vorgaben für die gemeinsame Letztsicherung für den SRF, in denen dargelegt 
ist, wie die Letztsicherung einsatzfähig und vorzeitig (d.h. vor Ende 2023) nutzbar 
gemacht werden soll, sofern ausreichende Fortschritte bei der Risikominderung er-
zielt wurden. Dies soll durch begrenzte Änderungen des Übereinkommens über die 
Übertragung von Beiträgen auf den Einheitlichen Abwicklungsfonds und über die 
gemeinsame Nutzung dieser Beiträge geschehen. 
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- die Modalitäten für die Reform des ESM. 

Österreich ist Mitglied des ESM und Vertragspartei des Übereinkommens über die 
Übertragung von Beiträgen auf den Einheitlichen Abwicklungsfonds und über die 
gemeinsame Nutzung dieser Beiträge. Für die Umsetzung der oben genannten Vorhaben 
ist eine Änderung des 2012 in Kraft getretenen Vertrags zur Einrichtung des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (BGBl. III Nr. 138/2012 idF. BGBl. III Nr. 27/2015, kurz: ESM-
Vertrag) sowie des 2016 in Kraft getretenen Übereinkommens über die Übertragung von 
Beiträgen auf den einheitlichen Abwicklungsfonds und über die gemeinsame Nutzung 
dieser Beiträge (BGBl. III Nr. 6/2016 idF. BGBl. III Nr. 140/2019) erforderlich. Die Euro-
Gruppe wurde vom Euro-Gipfel am 14. Dezember 2018 ersucht, bis Juni 2019 die 
erforderlichen Änderungen des ESM-Vertrags vorzulegen. 

Gemäß den Beschlüssen der Bundesregierung vom 13. März 2019 (sh. Pkt. 6, Beschl.Prot. 
Nr. 49) und vom 12. Juni 2019 (sh. Punkt 10, Beschl.Prot. Nr. 2) und der entsprechenden 
Ermächtigungen durch den Herrn Bundespräsidenten wurden Verhandlungen über ein 
Übereinkommen zur Änderung des Vertrags zur Einrichtung des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM-V-Änderungsübereinkommen) und ein Übereinkommen zur Änderung 
des Übereinkommens über die Übertragung von Beiträgen auf den Einheitlichen 
Abwicklungsfonds und über die gemeinsame Nutzung dieser Beiträge (IGA-
Änderungsübereinkommen) aufgenommen. 

Am 14. Juni 2019 erzielte die Euro-Gruppe wie folgt Einvernehmen: 

Der ESM soll spätestens mit dem Ende der Aufbauphase des Einheitlichen 
Abwicklungsfonds ab dem Jahr 2024 als dessen gemeinsame Letztsicherung (Common 
Backstop) fungieren. Eine vorzeitige Einführung wird in Betracht gezogen, sofern 
ausreichende Erfolge beim Abbau von Banken-Risiken in den Euroländern erzielt werden 
konnten. 

Die Rolle des ESM in und außerhalb von Finanzhilfeprogrammen sowie die Arbeitsteilung 
mit der Europäischen Kommission soll neu geregelt werden. Der ESM soll die Europäische 
Kommission bei der Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Stabilitätshilfe-
Programmen an Euroländer unterstützen. 

Zur Verbesserung der Schuldentragfähigkeit der Euroländer soll der ESM in Zukunft auf 
freiwilliger Basis und auf Antrag eines Mitgliedstaates als Mittler und Berater zwischen 
dem betroffenen Euroland und dessen Gläubigern auftreten können. Ferner sollen alle 
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Euroländer ab dem Jahr 2022 sogenannte “Single-Limb Collective Action Clauses“ in ihre 
Staatsanleihen aufnehmen, mittels derer in Ausnahmefällen Umschuldungen einfacher 
umsetzbar sein werden. 

Die Bedingungen für die Gewährung vorsorglicher Finanzhilfen durch den ESM werden 
näher spezifiziert. Solche Kreditlinien sollen als Absicherung für Euroländer mit 
grundsätzlich stabilen Staatsfinanzen zur Verfügung stehen, die einem wirtschaftlichen 
Schock ausgesetzt sind. 

Am 4. Dezember 2019 erzielte die Euro-Gruppe im inklusiven Format Einvernehmen über 
die technischen Modalitäten für die gemeinsame Nutzung außerordentlicher ex-post-
Beiträge zum SRF. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die Entscheidungen zur 
Reform des ESM und zur vorzeitigen Einführung der gemeinsamen Letztsicherung für den 
SRF vom Frühjahr 2020 auf einen geeigneteren Zeitpunkt verschoben. Am 30. November 
2020 verständigte sich die Euro-Gruppe sodann auf den Zeitplan für die Ratifikation des 
ESM-V-Änderungsübereinkommens und des IGA-Änderungsübereinkommens für eine 
etwaige vorzeitige Nutzbarkeit der Letztsicherung. In der gemeinsamen Erklärung der 
Euro-Gruppe vom 30. November 2020 erklärte man sich bereit, sich um eine gleichzeitige 
oder zumindest zeitnahe Unterzeichnung der beiden Änderungsübereinkommen zu 
bemühen.  

Die mit der Durchführung des ESM-V-Änderungsübereinkommens und des IGA-
Änderungsübereinkommens verbundenen Kosten finden ihre Bedeckung in den Budgets 
der zuständigen Ressorts.  

Das ESM-V-Änderungsübereinkommen und das IGA-Änderungsübereinkommen sind 
gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend und bedürfen daher gemäß Art. 50 B-VG der 
Genehmigung durch den Nationalrat. 

Anbei lege ich die Texte des ESM-V-Änderungsübereinkommens und des IGA-Änderungs-
übereinkommens in ihren authentischen englischen Sprachfassungen vor. Die anderen 
authentischen Sprachfassungen und die Erläuterungen werden anlässlich der Einleitung 
der parlamentarischen Genehmigungsverfahren vorgelegt werden. 

Im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für Finanzen stelle ich 
daher den  

Antrag, 
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die Bundesregierung wolle 

1. das Übereinkommen zur Änderung des Vertrags zur Einrichtung des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM-V-Änderungsübereinkommen) und das Übereinkommen zur 
Änderung des Übereinkommens über die Übertragung von Beiträgen auf den einheitlichen 
Abwicklungsfonds und über die gemeinsame Nutzung dieser Beiträge (IGA-Änderungs-
übereinkommen) genehmigen, 

2. dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, mich, den Bundesminister für 
Finanzen oder eine/n von mir namhaft zu machende/n Beamten/in des höheren Dienstes 
des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten zur 
Unterzeichnung des ESM-V-Änderungsübereinkommens und des IGA-Änderungs-
übereinkommens zu bevollmächtigen, und 

3. dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, den/die Bevollmächtigte/n 
anzuweisen, von der Vollmacht zur Unterzeichnung des ESM-V-Änderungsüberein-
kommens und des IGA-Änderungsübereinkommens nur dann Gebrauch zu machen, wenn 
im Zuge allfälliger redaktioneller Überarbeitungen gegenüber dem vorliegenden Text des 
ESM-V-Änderungsübereinkommens oder des IGA-Änderungsübereinkommens keine 
wesentlichen Änderungen vorgenommen werden.  

 

8. Jänner 2021 

Mag. Alexander Schallenberg, LL.M. 
Bundesminister 
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